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EINLEITUNG 

Es gehört zu den übergeordneten Grundsätzen der Raumplanung, dass die Bevölkerung über Ziele und 
Ablauf der Planung informiert und bei der Planung und Festlegung der Bodennutzung miteinbezogen wird. 

Aufgrund von Artikel 47 der Verordnung über die Raumplanung vom 28. Juni 2000 erstattet die Behörde, 
welche Nutzungspläne erlässt, der kantonalen Genehmigungsbehörde Bericht darüber, wie der Zonen-   
nutzungsplan die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der 
Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan 
(Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der 
Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen. 

Der vorliegende Bericht kommt diesem Auftrag nach. Er bildet somit Bestandteil der Nutzungsplanung. 

 

PLANUNGSPFLICHT - MANDAT 

Gestützt auf das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 sowie die kantonale        
Anschlussgesetzgebung sind die Gemeinden aufgefordert worden, die kommunale Nutzungsplanung den 
neuzeitlichen Bedingungen anzupassen und eine flächendeckende Planung über das gesamte Territorium 
zu erarbeiten. 

Der Gemeinderat von Guttet-Feschel hat beschlossen, die Gesamtrevision der kommunalen Zonennut-
zungsplanung umfassend anzugehen und ihre Bauzonen an die bundesrechtlichen Vorgaben anzupassen. 
Eine spezielle Herausforderung stellt dabei die räumliche Abgrenzung des künftigen Siedlungsgebietes im 
Sinne von Artikel 15 RPG / Artikel 21 kRPG für die kommenden 15, bzw. 30 Jahre dar. 

Das Planungsmandat wurde dem Raumplanungsbüro «Areaplan AG» übertragen, welches in enger Zusam-
menarbeit mit dem Gemeinderat von Guttet-Feschel und unter Berücksichtigung der übergeordneten         
gesetzlichen Vorgaben ein Raumkonzept erarbeitet, die Dimensionierung der Bauzonen überprüft, das      
zukünftige Siedlungsgebiet festlegt, die erforderlichen Dokumente für die Gesamtrevision der Nutzungs-
planung erarbeitet und die Gemeinde Guttet-Feschel mit dem Planungsverfahren begleitet. 
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1 Portrait der Gemeinde Guttet-Feschel 

Die beiden ehemaligen Gemeinden Guttet und Feschel des Bezirks Leuk haben am 1. Januar 2000 zur 
Berggemeinde Guttet-Feschel fusioniert. Die heutige Gemeinde besteht aus den Ortschaften Guttet, Fe-
schel, Wiler und Grächmatten und umfasst eine Fläche von 1ô043 ha. Das Territorium grenzt an die Nach-
bargemeinden Leuk, Albinen, Leukerbad und Ferden und erstreckt sich von seinem tiefsten Punkt im          
Feschilju-Graben auf rund 840 m.ü.M. bis zum höchsten Punkt auf dem Torrenthorn auf 2'998 m.ü.M. 

 

Abb. 1 Ausschnitt aus der Landeskarte (swisstopo) 

2022 waren in der Gemeinde 444 Einwohnende registriert. Die Einwohnerzahl verzeichnet in den letzten 
Jahren dank der sonnigen Lage einen steten Zuwachs. Die Gemeinde punktet mit ihrer Lage auf einer 
Sonnenterrasse und einem grossartigen Ausblick über das Rhonetal. Als typisches Bergdorf im Wallis sticht 
zudem das rege Vereinsleben hervor, welche in der Gemeinde Anlässe organisieren oder diese umrahmen.  
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2 Gegenstand und Zielsetzung der Planung 

Die Nutzungsplanung der Gemeinde Guttet-Feschel mit dem dazugehörigen Bau- und Zonenreglement 
wurde vom Staatsrat am 16. August 2006 homologiert. Seit dem 1. Mai 2014 ist das revidierte Bundesgesetz 
über die Raumplanung (RPG) in Kraft. Der Gemeinderat von Guttet-Feschel hat entschieden, die Um-        
setzung des Raumplanungsgesetzes anzupacken und den Zonennutzungsplan, das Bau- und Zonen-      
reglement sowie Planungsinstrumente, dem überarbeiteten kantonalen Richtplan (Genehmigung durch den 
Grossrat 8. März 2018) anzupassen. 

Die Raumplanungsgesetzgebung beauftragt den Bund, die Kantone und die Gemeinden, gemeinsam dafür 
zu sorgen, dass die wesentlichen Ziele erreicht werden:  

 

Die haushälterische Nutzung des Bodens, die Trennung des Baugebiets vom Nichtbaugebiet, die Koordi-
nation von raumwirksamen Tätigkeiten sowie die Sicherstellung einer geordneten Entwicklung.  

 

 

2.1 Anlass für die Gesamtrevision 

 
Bundesebene ð Revision Raumplanungsgesetz 

Im Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) und der dazugehörigen Verordnung (RPV) gelten seit dem 
1. Januar 2014 folgende Grundsätze: 

Á Das Baugebiet ist vom Nichtbaugebiet zu trennen 
Á Die Siedlungsentwicklung ist unter Berücksichtigung der Wohnqualität nach innen zu lenken 
Á Der Richtplan legt die Grösse und Verteilung der Siedlungsfläche im Kanton fest (Art. 8a RPG) 
Á Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren und Bauzonenerweiterungen sind regional ab-

zustimmen (Art. 15 RPG) 
Á Zur kommunalen Nutzungsplanung ist ein erläuternder Bericht zu erstellen (Art. 47 RPV) 

Mit der Gesetzesrevision wurden somit neue Bestimmungen betreffend Bereich «Siedlung» des kantonalen 
Richtplans (kRP) eingeführt. In Artikel 15 und 8a RPG werden die genauen Anforderungen an die Bauzonen 
und der Richtplaninhalt im Bereich «Siedlung» definiert. 

 

Kantonsebene ð Kantonales Raumplanungsgesetz und Richtplan 

Der kantonale Richtplan (kRP) muss festlegen, wie gross die Siedlungsfläche insgesamt sein soll, um den 
voraussichtlichen Bedarf für die nächsten 15 Jahre zu decken. Dabei sind der Abstimmung zwischen       
Siedlung und Verkehr, einer hochwertigen Siedlungsentwicklung nach innen und der Stärkung der Sied-
lungserneuerung Rechnung zu tragen. Weiter soll der kRP eine Reduktion der überdimensionierten Bau-
zonen vorsehen. Ausserdem ist im kRP das Siedlungsgebiet (SG) festzulegen, welches die erwünschte 
räumliche Entwicklung widerspiegelt. Im September 2014 stellte die Dienststelle für Raumentwicklung den 
Gemeinden eine erste Bauzonenstatistik zu, die basierend auf den im Besitz der kantonalen Dienststellen 
befindlichen Daten erstellt wurde. Auf Basis der Bevölkerungsentwicklungsdaten und der Referenzdichten 
(Anzahl m2, die einem Einwohner oder einem Arbeitsplatz zugewiesen werden) der Bauzonen für die Wohn-
nutzung (d.h. Zentrums-, Wohn- und Mischzonen) hat der Kanton den Bauzonenbedarf jeder Gemeinde für 
die nächsten 15 Jahre ermittelt (2030). Nun liegt es an den Gemeinden, zusammen mit dem Kanton die 
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Bauzonen für die Wohnnutzung, die diesem Bedarf entsprechen, zu lokalisieren und ihr Siedlungsgebiet 
festzulegen. 

Zur Lenkung der räumlichen Entwicklung im Kanton, beschloss der Grosse Rat im September 2014 ein 
neues kantonales Raumentwicklungskonzept (KREK). Folgende vier Punkte sind dabei grundlegend: 

1. Die Raumtypen: urbaner Raum, multifunktionale Rhone Ebene, Talflanken und Seitentäler, alpiner 
Tourismusraum, Natur- und Landschaftsraum 

2. Nutzen und Schätzen des Lebensraums und der natürlichen Ressourcen 
3. Stärkung der Verbindung und Offenheit gegenüber Nachbarräumen 
4. Förderung der überkommunalen Zusammenarbeit 

Das Walliser Stimmvolk hat am 21. Mai 2017 dem kantonalen Raumplanungsgesetz zugestimmt. Das      
kantonale Ausführungsgesetz zum RPG (kRPG) trat per 15. April 2019 in Kraft. Darin sind folgende Grund-
sätze verankert, welche die Gemeinden in ihren raumplanerischen Aufgaben fordert: 

Á Langfristige Raumentwicklung und Entwicklungsoptionen zu definieren (Art. 11 Abs. 5) 
Á Interkommunale Richtpläne bei Vorhaben mit überkommunaler Auswirkung zu erarbeiten 
Á Bauzonen zu dimensionieren (Siedlungsgebiet, Planungszone, zweite Erschliessungsetappe, 

Zone für touristische Aktivitäten) 
Á Bei erheblichen Vorteilen eine Mehrwertabgabe zu verlangen 
Á Eine aktive Bodenpolitik zu betreiben (Verfügbarkeit von Bauland, Siedlungsentwicklung nach in-

nen, Landumlegungen) 

Der neu überarbeitete kantonale Richtplan wurde Ende 2017 im Grossen Rat behandelt, erhielt die Geneh-
migung vom Bund mit einzelnen Auflagen und trat am 1. Mai 2019 in Kraft. Dieser wird aktuell revidiert. Vom 
27. November 2023 bis am 15. Januar 2024 lief die Vernehmlassung zur Anpassung von 12 Koordinations-
blättern des Richtplans. Zeitnah wird die öffentliche Auflage der Blätter erwartet.  

Nach dem Inkrafttreten des Richtplans haben die Gemeinden zwei Jahre Zeit, ihren Siedlungsperimeter 
festzulegen und allfällige Planungszonen zu erlassen. Aufgrund der Covid19-Pandemie wurde diese Frist 
auf den 1. September 2021 verschoben. Anschliessend muss innerhalb von fünf Jahren der kommunale 
Zonennutzungsplan (ZNP) angepasst werden. Gleichzeitig ist auch das Bau- und Zonenreglement (BZR) 
anzupassen.  

Am 1. Januar 2018 traten zudem das neue Baugesetz und die neue Bauverordnung in Kraft. Fünf Jahre 
nach dem Inkrafttreten haben sich das Baugesetz und die -verordnung im Grossen und Ganzen als zweck-
mässig erwiesen. Die praktische Anwendung hat jedoch zu der Erkenntnis geführt, dass einige Bestimmun-
gen präzisiert, angepasst oder geändert werden müssen. Ab Dezember 2023 bis Februar 2024 lief die Ver-
nehmlassung zu den Gesetzesänderungen. Diese werden aktuell kantonsintern geprüft. 
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3 Übereinstimmung mit übergeordneten Instrumenten 

3.1 Kantonaler Richtplan 

In seiner Sitzung vom 1. Mai 2019 hat 
der Bundesrat den vom Grossen Rat 
am 8. März 2018 angenommenen 
kantonalen Richtplan genehmigt.  

Das Planungsvorhaben entspricht 
dem kantonalen Richtplan. Die einzel-
nen Koordinationsblätter werden in 
Kap. 5 detailliert behandelt.  

 

 

 

 

 

 

3.2 Kantonales Raumentwicklungskonzept 

Das kantonale Raumentwicklungs-
konzept wurde am 11. September 
2014 durch den Grossen Rat beschlos-
sen und ist am 1. Januar 2015 in Kraft 
getreten. 

Um die räumliche Entwicklung des 
Kantons abzubilden, definiert das 
kREK fünf voneinander abhängige, 
komplementäre, und zueinander        
solidarische Raumtypen, die das     
Kantonsgebiet strukturieren. Jeder   
dieser Räume besitzt seine eigenen 
Merkmale, Qualitäten und Potenziale 
und steht vor unterschiedlichen Her-
ausforderungen. Der Kanton strebt 
eine differenzierte Entwicklung der ver-
schiedenen Räume an, unter Be-   
rücksichtigung ihrer Stärken und 
Schwächen. 

 

Die Gemeinde Guttet-Feschel wurde dem Raumtyp «Raum der Talflanken und Seitentäler» zugewiesen. 

 

 

Abb. 2 Ausschnitt aus der Richtplankarte (Dienststelle für Raumentwicklung) 

Abb. 3 Ausschnitt aus der Synthesekarte des kREK, November 2015 (Dienst-
stelle für Raumentwicklung) 
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«Der Raum der Talflanken und Seitentäler mit seinen typischen Ortschaften, die sich in traditionelle Kultur-
landschaften einfügen, prägt das Bild des Wallis und hat eine wichtige touristische Bedeutung. Die Dörfer 
zeichnen sich durch kompakte Ortskerne aus, welche die bauliche und kulturelle Identität prägen. Zeit-      
gemässe Bauten fügen sich in die renovierte und umgenutzte alte Bausubstanz ein. Eine lokale Grundver-
sorgung sowie eine gute verkehrliche Erreichbarkeit tragen zur Attraktivität als Wohn- und Arbeitsorte bei. 
Die lokale Wirtschaft nutzt in optimaler und nachhaltiger Weise die endogenen Potenziale und stützt sich 
insbesondere auf den Tourismus, die Landwirtschaft, das Gewerbe und die Wasserressourcen. Der Agro-
tourismus und ein auf die Natur und Kultur ausgerichteter sanfter Tourismus ergänzen das Angebot be-
stehender Wintersportgebiete. Die Kulturlandschaften mit Rebflächen, Alpwiesen und Suonen sind geprägt 
durch die lange Tradition der menschlichen Bewirtschaftung. Sie haben deshalb einen hohen ökologischen 
und landschaftlichen Wert. Die Bewirtschaftung erhält die abwechslungsweise freie und bewaldete Land-
schaft mit hoher Biodiversität und verhindert die ungebremste Ausbreitung des Walds.» 

Die primären Strategien für diesen Raumtyp sind folgende: 

Á Touristischen Sektor mit einem sich ergänzenden extensiven und intensiven Angebot stärken 
Á Funktionsfähigkeit und Bevölkerungsbestand erhalten 

 
Sind weitere übergeordnete Planungsgrundlagen wie bspw. ISOS; IVS, BLN oder übergeordnete Gesetze 
(bspw. BauG, BauV, NHG, ZWG, LwG, etc.) von der Gesamtrevision betroffen, werden diese explizit in 
Kap. 5 und 6 sowie in der beiliegenden Interessensabwägung abgehandelt.  
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4 Vorgehen und Methodik 

4.1 Beschreibung des Ansatzes 

Phase 1 

Das Gemeindegebiet wird zunächst einer Vorabklärung unterzogen, um sich ein Bild über dessen Aufbau 
und Eigenschaften zu machen. Anschliessend können erste Ausrichtungen und Ziele definiert und das Ent-
wicklungspotenzial samt den strategisch wichtigen Sektoren bestimmt werden. 

Es wird eine erste Arbeitssitzung mit den für die Raumplanung verantwortlichen Personen (Gemeinderat, 
Kommissionen usw.) organisiert, um die kommunalen Entwicklungsziele bis 2045 auszuarbeiten. Diese 
erste Sitzung erlaubt es allen Teilnehmenden, ihre Erwartungen für die künftige Entwicklung darzulegen. 
Dialog und Ideenaustausch werden systematisch gefördert, um verschiedene Ansätze für die Zukunft aus-
zuloten. 

 

Phase 2 

Die Areaplan AG hat eine effiziente Methode für die Redimensionierung der Bauzonen in den Gemeinden 
entwickelt. Diese basiert auf den Bestimmungen des neuen RPG und des kantonalen Richtplans. Die        
Methode wurde von der Dienststelle für Raumentwicklung (DRE) validiert. Neben der Erfüllung der             
kantonalen Anforderungen im Bereich der Raumplanung hilft dieses Vorgehen auch, die kommunalen Ent-
wicklungsziele gegenüber den kantonalen Instanzen zu verteidigen. So wird eine Redimensionierung der 
Bauzonen möglich, ohne die gewünschte Entwicklung aus den Augen zu verlieren. Grundlage für die Re-
dimensionierung ist die Bestimmung des Siedlungsgebiets. Hierfür werden objektive Kriterien herangezo-
gen und die Aspekte der kommunalen Entwicklung betrachtet. 

 

Abb. 4 Vorgehensweise bei der Gesamtrevision 
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4.2 Kommunales Raumentwicklungskonzept 

In einer ersten Phase hat die Gemeinde Guttet-Feschel ein Raumentwicklungskonzept erarbeitet. Mit        
diesem Konzept hat sich der Gemeinderat die notwendigen Gedanken und Überlegungen über die räum-
liche Abgrenzung des Siedlungsgebietes für einen Zeithorizont von dreissig Jahren und die räumliche Aus-
richtung der Gemeinde in den nächsten fünfzehn Jahren gemacht. Dies dient als Grundlage für die Revision 
des Zonennutzungsplans und wurde im Rahmen eines Workshops in einer Kommission erarbeitet und dann 
mittels Workshops mit der Bevölkerung verifiziert. 
Die Schlussfolgerungen aus dem Raumentwicklungskonzept sind die folgenden: 
 
Die Gemeinde Guttet-Feschel liegt an der Talflanke und verfügt über eine wunderbare Aussicht ins Tal und 
auf die umliegenden Berggipfel. Die vier Dorfteile sind eingebettet in einer vielfältigen Landschaft, welche 
hervorragende Naherholungsqualitäten bieten. Als wichtige Qualität der Landschaft und des Ortsbildes    
sollten die Abgrenzungen zwischen den Dörfern Guttet, Feschel und Grächmatten/Wiler lesbar bleiben, so-
wie die markanten Felspartien in Guttet und Grächmatten und unterhalb des Sendemastens freigehalten 
werden, welche heute bereits geschützt sind. Damit das Landschaftsbild mit diesen Qualitäten erhalten 
werden kann, ist die Pflege des Kulturlandes durch die Landwirtschaft sicherzustellen. Charakteristisch ist 
auch der lose Baumbestand, welcher auf den landwirtschaftlichen Gütern verteilt ist. Oberhalb der Haupt-
siedlungen befinden sich die zwei Alpstafel «Obern» und «Galm», welche erhalten werden sollen. Das     
Gemeindegebiet wird im Sommer zum Wandern, Velofahren und Biken genutzt und im Winter auf dem 
Schneeschuhtrail oder durch Skitouren erkundet. Ein besonderes Naherholungspotential kann beim beste-
henden See bei der «Lätzi Tolu» identifiziert werden. 
Das Siedlungsgebiet der Dörfer Guttet und Feschel ist bereits sehr kompakt. Zudem befindet sich das Dorf 
Feschel im ISOS. Die zwei Weiler sind in ihrem Bestand zu erhalten. Prägend für die beiden Ortschaften 
sind auch die kleinstrukturierten Hausgärten, welche einen grossen Einfluss auf das attraktive Ortsbild       
haben und Identität stiften. Die zukünftige bauliche Entwicklung soll zwischen Grächmatten und Wiler er-
folgen. Hier sind viele attraktive, voll erschlossene Bauparzellen vorhanden, welche Baulücken innerhalb 
des heutigen Siedlungsgebietes darstellen und deren Bebauung nicht zur zukünftigen Zersiedelung der 
Gemeinde beiträgt. Damit die Entwicklung der Gemeinde aktiv gestaltet und begünstigt werden kann, wer-
den die Instrumente der Baulandverflüssigung hilfreich sein. Neben der aktiven Entwicklung der Siedlung in 
diesen Baulücken werden das Aufrechterhalten der Grundversorgung und der Unterhalt der bereits gut aus-
gebauten Infrastruktur die Aufgabe der Gemeinde sein. 
Die Dörfer sind über die Strasse bereits gut erschlossen und so gut erreichbar über Leuk. Verbesserungs-
potential gibt es betreffend Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr. Zudem kann das Netz des Lang-
samverkehrs (Fuss- und Velowege) optimiert werden, unter anderem sind die einzelnen Dorfteile besser zu 
verbinden mit attraktiven Fusswegen. 
Eines der grossen Ziele der Gemeinde wird es sein, die vielfältigen Dienstleistungsangebote im Dorf erhal-
ten und die heutigen Treffpunkte, wie Werkhof / Ökohof, Jugendlokal, Restaurant, Dorfladen usw. konser-
vieren zu können. Impulse setzen kann die Gemeinde hier bei der Aufwertung des Sport-, Spiel- und Kirch-
platzes. Angedacht ist zudem ein Maschinenpark für die Landwirtschaft beim Sendeturm, damit diese nicht 
verstreut in der Landschaft abgestellt, sondern zentral gelagert werden können, was sicher positive Auswir-
kungen auf das wahrnehmbare Landschaftsbild haben wird. Weiteres Potential schlummert bei dem Sen-
demast, im Rahmen einer weitläufigen Aussicht über das Wallis. 
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Abb. 5 Synthesekarte aus dem kommunalen Raumentwicklungskonzept (REK) 
 
Der Schlussbericht vom 21. Mai 2021 zum kommunalen Raumentwicklungskonzept ist als Beilage zum 
vorliegenden Dossier enthalten. 

 

4.3 Bauzonenstatistik 

Der Kanton Wallis hat für jede Gemeinde eine Bauzonenstatistik erstellt. Dabei wurde anhand einer            
theoretischen demographischen Entwicklungsprognose der theoretische Bedarf an Bauland berechnet. 

Die verwendete Berechnungsmethode entspricht der vom Bundesamt für Raumentwicklung angewandten 
Puffermethode. Diese Methode besteht darin, eine Pufferzone um die bestehenden Gebäude zu errichten, 
um die überbauten Flächen von den nicht überbauten Flächen zu unterscheiden, die gleichzeitig die Bau-
zonenreserven bilden. 

Für die Gemeinde Guttet-Feschel hat diese Berechnung einen theoretischen Bedarf an Wohnbauzone von 
1.4 ha ergeben. Der theoretische Überschuss an Bauland fürs Wohnen beträgt 13.4 ha. In dieser Berech-
nung sind nur die Bauzonen für Wohnnutzung enthalten. Weitere Zonen (Gewerbezone, Zone für Sport und 
Erholung, Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, usw.) sind nicht Bestandteil der Berechnungen. 
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Abb. 6 Situation der Bauzonen für die Wohnnutzung auf der Ebene der Gemeinden (Stand am 24. Mai 2017; Dienststelle für Raum-
entwicklung) 

Die Zahlen für die Bedarfsberechnung stammen aus dem Jahr 2016. Aufgrund der aktuellen und künftigen 
Bautätigkeit sind diese Zahlen ständig im Wandel. Die definitiven Zahlen werden erst vor der öffentlichen 
Auflage des neuen Zonennutzungsplans erneut aktualisiert. 
Die Gemeinde muss in einer ersten Phase ihr zukünftiges Siedlungsgebiet festlegen. Dieses Gebiet umfasst 
die bereits bebaute Bauzone und die Fläche für den künftigen Bedarf der nächsten 15 Jahre. Es kann zu-
sätzlich noch ein Bereich für den Zeitraum bis 30 Jahre festgelegt werden. 
 

4.4 Erlass von Planungszonen 

In einer weiteren Phase hat der Gemeinderat von Guttet-Feschel in seiner Sitzung vom 18. August 2021, 
auf Grundlage der kantonalen Bauzonenstatistik und der Publikation im kantonalen Amtsblatt vom                   
3. September 2021 vorsorglich genügend grosse Planungszonen für die Dauer von 5 Jahren erlassen, um 
zu verhindern, dass mögliche bauliche Aktivitäten allenfalls notwendige raumplanerische Massnahmen       
beeinträchtigen. Die Planungsabsicht besteht darin, den Nutzungsplan und die diesbezüglichen Reglemen-
tierungen anzupassen, um die Realisierung der kommunalen Raumplanungsziele auf den betroffenen     
Parzellen sicherzustellen und einen dem revidierten kantonalen Richtplan und den neuen eidgenössischen 
und kantonalen Rechtsgrundlagen der Raumplanung entsprechende Entwicklung zu fördern. Die erlasse-
nen Planungszonen dienen als Grundlage für die Abgrenzung des Siedlungsgebiets und der vorliegenden 
Gesamtrevision der kommunalen Nutzungsplanung. 
 
Für die Dimensionierung der Bauzone legt das Koordinationsblatt C.1 «Dimensionierung der Bauzone für 
die Wohnnutzung» (Stand: 01.05.2019) das Vorgehen fest. Die Gemeinden bestimmen mit einer sorgfälti-
gen Analyse potentielle Rückzonungsflächen. Dabei berücksichtigen sie die ortsspezifischen Gegebenhei-
ten, namentlich in Bezug auf das Zersiedelungsrisiko und die Entwicklungsabsichten der Gemeinde. Für die 
Gemeinde Guttet-Feschel kamen folgende Kriterien zur Anwendung: 
 
Á Gefahrenzonen 
Á Erschliessungsstand 
Á Überbauungseignung 
Á Orts- und Landschaftsbild 
Á Nachfrage / Lage / Zentralität 
Á Raumentwicklungsstrategie 
Á Kantonaler Richtplan (Statistik und Buffermethode) 

 
Mit diesen Kriterien konnte das Siedlungsgebiet gut beurteilt und entsprechende Rückzonungsflächen loka-
lisiert werden. 
Das Vorgehen und die angewandten Kriterien wurden der Bevölkerung an einer Informationsveranstaltung 
am 27. August 2021 erläutert. Zusätzlich wurde der Bevölkerung die Möglichkeit eingeräumt, sich für 
Sprechstunden anzumelden. Diese wurden am 16. und 17. September 2021 durchgeführt. 
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Der Entwurf des zukünftigen Siedlungsgebiets mit den vorgesehenen Planungszonen wurde der kantonalen 
Dienststelle für Raumentwicklung zur Vormeinung unterbreitet und erhielt am 25. Oktober 2021 eine positive 
Vormeinung mit Empfehlungen für den weiteren Planungsprozess. 
 

 

Abb. 7 Situation der Bauzonen für die Wohnnutzung auf der Ebene der Gemeinden unter Berücksichtigung der erlassenen Pla-
nungszonen (Stand am 25. Oktober 2021; Dienststelle für Raumentwicklung) 
 
Gegen die erlassenen Planungszonen sind 16 Einsprachen eingegangen. Die entsprechenden Einsprache-
behandlungen zur Gewährung des rechtlichen Gehörs, gemäss kantonalem Ausführungsgesetz zum Bun-
desgesetz über die Raumplanung Artikel 19 und Artikel 35 kRPG fanden am 4. November 2021 im Büro der 
Gemeindeverwaltung Guttet-Feschel statt.  
 
Bei den Einsprachebehandlungen wurden die Planungszonen in folgenden Bereichen angepasst: 
 
Parzelle Nr. 1121, Riset 
 

 

Die Planungszone bei der Par-
zelle Nr. 1121 wird abgeändert, 
damit das bestehende Gebäude, 
welches teilweise auf der Par-
zelle Nr. 1121 und teilweise auf 
der Parzelle Nr. 1485 liegt, sich 
ausserhalb der Planungszone 
befindet. Es wurde eine entspre-
chende Grenzmutation durchge-
führt, damit das bestehende Ge-
bäude nicht auf zwei Grundstü-
cken liegt. 
 

 

Abb. 8 Ausschnitt Plan der erlassenen Planungszonen 
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Abb. 9 Ausschnitt Plan der abgeänderten Planungszonen 
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Parzelle Nr. 205, Bonachra 
 

 

Die Planungszone bei der Par-
zelle Nr. 205 wird abgeändert, 
damit die neu erstellte Terrasse 
des Wohnhauses nicht innerhalb 
der Planungszone zu liegen 
kommt und ein Abstand von 
3.00 m eingehalten wird. 

 

Abb. 10 Ausschnitt Plan der erlassenen Planungszonen 

 

Abb. 11 Ausschnitt Plan der abgeänderten Planungszonen 
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Parzelle Nr. 1410, Grächmatte 
 

 

Die Planungszone bei der Par-
zelle Nr. 1410 wird abgeändert 
und kommt neu auf die Parzel-
lengrenze zu liegen. Die Parzelle 
Nr. 1410 ist somit nicht mehr     
innerhalb der Planungszone. 
 

 

Abb. 12 Ausschnitt Plan der erlassenen Planungszonen 

 

Abb. 13 Ausschnitt Plan der abgeänderten Planungszonen 
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Parzelle Nr. 2563, Wiler 
 

 

Die Planungszone bei der Par-
zelle Nr. 2563 wird abgeändert, 
damit alle technischen Anlagen 
des Sendemasts, welche sich 
teilweise auch auf dem Grund-
stück Nr. 2407 befinden, sich 
ausserhalb der Planungszonen 
befinden. 
 
 

 

Abb. 14 Ausschnitt Plan der erlassenen Planungszonen 

 

Abb. 15 Ausschnitt Plan der abgeänderten Planungszonen 
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Abb. 16 Plan der erlassenen Planungszonen nach den Anpassungen der Einigungsverhandlungen 
 
Die unerledigten Einsprachen wurden daraufhin am 23. Dezember 2021 dem Staatsrat zur Behandlung 
übergeben. Ein rechtskräftiger Entscheid steht aktuell noch aus. 
 

4.5 Gesamtrevision der Nutzungsplanung 

In einer dritten Phase hat der Gemeinderat einen Vorentwurf der Nutzungsplanung basierend auf den be-
stehenden Grundlagen erarbeitet. Dabei kamen die übergeordneten Vorgaben zum Tragen, aber auch das 
erarbeitete Raumentwicklungskonzept und die Überlegungen zum Erlass der Planungszonen, welche das 
zukünftige Siedlungsgebiet provisorisch definiert. Das Verfahren für die Gesamtrevision richtet sich nach 
den Vorgaben im kRPG, welches in Kapitel 10 dargelegt wird. Die Überlegungen zu den einzelnen The-
menbereichen werden in den folgenden Kapiteln erörtert.  
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5 Betroffene Themenbereiche 

Es handelt sich um eine Gesamtrevision der Nutzungsplanung, somit werden alle Themenbereiche des 
Nutzungsplanes und des Bau- und Zonenreglements grundlegend überarbeitet. 

 

5.1 Landwirtschaft, Wald, Landschaft und Natur (Koordinationsblätter A) 

A. Landwirtschaft, Wald, Landschaft und Natur 

Themen des kantonalen Richtplans Von der Planungs-
massnahme be-
troffen? 

A.1 

A.3 

A.4 

Landwirtschaftszonen, Reben und landwirtschaftliche 

Infrastruktur 

Betrifft die Planungsmassnahme Landwirtschaftszonen und/oder Re-
ben? 
Sieht die Planungsmassnahme Bauten, Anlagen oder Einrichtungen vor, 
die Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Infrastruktur haben? 
Müssen Strukturverbesserungsmassnahmen (landwirtschaftliche Pla-
nungen, landwirtschaftliche Zugänge, Bewässerung, regionales Entwick-
lungsprojekt usw.) mit der Planungsmassnahme koordiniert werden? 

 

 

X ja 
 

 δja 

 

 δja 

 

 

 δnein 

 
X nein 
 
X nein 

A.2 Fruchtfolgeflächen (FFF) 

Betrifft die Planungsmassnahme Flächen, die als FFF ausgewiesen 
sind? 

 

X ja 

 

 δnein 

A.5 Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen 

Betrifft die Planungsmassnahme Maiensässzonen und Zonen mit land-
schaftsprägenden geschützten Bauten? 

 

 δja 

 

X nein 

A.6 

A.7 

Wälder 

Betrifft die Planungsmassnahme den Waldrand oder den Wald? 

 

X ja 

 

 δnein 

A.8 Landschaft 

Ist eine Landschaftsschutzzone von der Planungsmassnahme betrof-
fen? 
Können hochwertige und zusammenhängende Landschaften erhalten 
werden? 

 

X ja 
 
X ja 

 

 δnein 

 

 δnein 

A.9 Natur 

Sind eine Naturschutzzone oder Objekte mit Naturwerten (Hecken, 
Waldränder, Weiden, Feuchtgebiete, Trockenstandorte, Wildtierschutz-
gebiete usw.) von der Planungsmassnahme betroffen? 

 

X ja 

 

 δnein 

A.11 Ökologische Netzwerke und Wildtierkorridore  

X ja 

 

 δnein 
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Ist ein ökologisches Netzwerk und/oder ein Wildtierkorridor und/oder ein 
Landschaftsqualitätsprojekt von der Planungsmassnahme betroffen? 

A.12 Dritte Rhonekorrektion 

Falls die Gemeinde vom Projekt der 3. Rhonekorrektion betroffen ist: 
Trägt die Planungsmassnahme diesem Umstand Rechnung? 

 

 δja 

 

X nein 

A.13 Wasserbau, Renaturierung und Unterhalt von Fliessgewässern 

Sieht die Planungsmassnahme Bauten, Anlagen oder Einrichtungen im 
Gewässerraum oder im Freiraum der Rhone (gemäss GP-R3) vor?  
Ist der Zugang zu den Ufern der Fliessgewässer gewährleistet? 

 

 δja 

 
X ja 

 

X nein 
 

 δnein 

A.14 Suonen 

Sind Suonen von der Planungsmassnahmen betroffen? 

 

X ja 

 

 δnein 

A.15 Ufer des Genfersees 

Sieht die Planungsmassnahme eine Nutzungsänderung einer Zone oder 
Anlagen am Ufer des Genfersees vor? 

 

 δja 

 

X nein 

A.16 Naturgefahren 

Werden Naturgefahren erwähnt? 

 

X ja 

 

 δnein 

 

5.1.1 Landwirtschaftszonen (A.1) 

 

 

Auf dem Gemeindegebiet werden landwirtschaftlich nutzbare Flächen der Landwirtschaftszone 1. und 2. 
Priorität sowie der geschützten Landwirtschaftszone zugewiesen. 
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Landwirtschaftszone 1. Priorität 

Der Landwirtschaftszone 1. Priorität sind die landwirtschaftlichen Flächen zugewiesen, die unbedingt er-
halten werden müssen und die sich vorrangig für die landwirtschaftliche Nutzung, den Obst- oder den       
Gartenbau eignen. Es handelt sich dabei insbesondere um Fruchtfolgeflächen FFF und grundsätzlich um 
alle landwirtschaftlichen Flächen, die maschinell bewirtschaftet werden können, wobei die Vielfalt der Land-
schaften und die Biodiversität sowie die natürlichen Ressourcen bewahrt bleiben. 

Die Landwirtschaftszone 1. Priorität wird im Rahmen der Gesamtrevision aufgrund der Auszonungen aus-
gedehnt. Mehr dazu findet sich in Kap. 6.2.  

 

Landwirtschaftszone 2. Priorität 

Der Landwirtschaftszone 2. Priorität sind die Flächen zuzuweisen, welche im Gesamtinteresse landwirt-
schaftlich genutzt werden sollen. Es handelt sich dabei insbesondere um Flächen an steilen Lagen, mit 
geringer Bodentiefe und mit schwierigen klimatischen Verhältnissen, vor allem in Alpgebieten, die über eine 
natürlich bedingte eingeschränkte Fruchtbarkeit und Produktivität verfügen. Sie können sowohl in der Ebene 
als auch in den Bergen liegen. Die Bewirtschaftung der Landwirtschaftszone 2. Priorität dient neben der 
landwirtschaftlichen Produktion auch dazu, die Waldausdehnung zu begrenzen und die Vielfalt der Land-
schaft und die Biodiversität zu fördern. 

Die Landwirtschaftszone 2. Priorität wird im Rahmen der Gesamtrevision aufgrund der Auszonungen aus-
gedehnt. Mehr dazu findet sich in Kap. 6.2.  

 

5.1.2 Fruchtfolgeflächen (A.2) 

 

Ziel der Raumentwicklung ist eine haushälterische Nutzung des Bodens, um insbesondere genügend Flä-
chen geeigneten Kulturlandes zu erhalten und damit zur Sicherstellung der Grundversorgung der Schweiz 
beizutragen. In diesem Sinne und um die Infrastruktur- und Siedlungsentwicklung zu lenken, müssen die 
bestgeeigneten Landwirtschaftsflächen geschützt werden, insbesondere durch deren Inventarisierung als 
Fruchtfolgeflächen (FFF). Dabei handelt es sich gemäss Artikel 26 der Verordnung über die Raumplanung 
(RPV) um Gebiete, welche für die Landwirtschaft geeignet sind; sie umfassen das ackerfähige Kulturland, 
vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen. 

Die Gemeinde Guttet-Feschel hat auf ihrem Gemeindegebiet zwei inventarisierte Fruchtfolgeflächen. Die 
eine befindet sich im Gebiet «Zälg» und die andere im «Wilerzälg». Durch die vorgesehenen Reduktionen 
des Baulandes in der unmittelbaren Umgebung entstehen hier Potentiale für die Erweiterung von Fruchtfol-
geflächen und allfällige Kompensationsflächen. 
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Im Gebiet «Wilerzälg» überschneitet sich der Perimeter der Fruchtfolgeflächen mit dem Perimeter der in-
ventarisierten Trockenwiesen- und Weiden (TWW). Dieser Nutzungskonflikt ist auf kantonaler Ebene zu 
bereinigen. 

 

 

Abb. 17 Inventarisierte Fruchtfolgeflächen im Gebiet «Zälg» 

 

Abb. 18 Inventarisierte Fruchtfolgeflächen im Gebiet «Wiler-
zälg» 

 

5.1.3 Reben (A.3) 

Auf dem Gemeindegebiet von Guttet-Feschel gibt es keine Rebbauzone. Mit dem Koordinationsblatt Reben 
(A.3) hat die Gemeinde Guttet-Feschel somit keine Berührungspunkte. 

 

5.1.4 Strukturverbesserungen (A.4) 

 

Die Strukturverbesserungen umfassen verschiedene Bereiche, wie die landwirtschaftlichen Bodenverbes-
serungen, den Bau und die Sanierung landwirtschaftlicher Gebäude sowie den Erhalt und die Verbesserung 
traditioneller landwirtschaftlicher Strukturen wie z.B. Suonen, Trockensteinmauern und Alpgebäude. Die 
Strukturverbesserungen erhalten zudem das einzigartige landwirtschaftliche, kulturelle, landschaftliche und 
ökologischen Erbe. Grundsätzlich ermöglicht die Strukturpolitik eine rationelle und nachhaltige Entwicklung 
der Produktionsstrukturen im ländlichen Raum, dies umfasst sowohl die Kulturtechnik (z.B. Regionale Ent-
wicklungsprojekte, landwirtschaftliche Planungen, Güterzusammenlegungen, Strassenbau, Mauern,         
Bewässerungen, Suonen) als auch den landwirtschaftlichen Hochbau (z.B. Ökonomiegebäude, Alp-           
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gebäude). Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen sind auch bei der Begleitung von Ausführungs-    
projekten angezeigt, wie den Bau neuer Verkehrsinfrastrukturen (A9), die Dritte Rhonekorrektion und        
weitere Wasserbauprojekte sowie Renaturierungsprojekte von Fliessgewässern. Die Strukturverbes-         
serungen zielen darauf ab, den Flächenbedarf dieser Grossprojekte einzuschränken und die Auswirkungen 
bestmöglich auf die bewirtschafteten Böden und die Landwirtschaftsbetriebe zu verteilen. 

Die Gemeinde Guttet-Feschel hat das Mandat für die Erarbeitung der kommunalen Natur- und Landschafts-
werte vergeben. Aus dieser Arbeit können allenfalls Potentiale für Strukturverbesserungsprojekte entstehen. 

Guttet-Feschel ist seit 2012 im Vernetzungsprojekt (ÖVP) der Leuker Sonnenberge involviert. Der Projekt-
perimeter umfasst Flächen der Gemeinde Leuk (inkl. Erschmatt), Guttet-Feschel, und Gampel-Bratsch und 
verfolgt das Ziel die Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern. Konkreter soll das Vernetzungsprojekt dazu 
führen, dass 

Á die charakteristischen Elemente der Natur- und Kulturlandschaft der Leuker Sonnenberge, wie He-
cken, extensive Weiden, artenreiche Fettwiesen, Trocken- und Steppenrasen etc. erhalten und 
aufgewertet werden; 

Á die längerfristige Entwicklung von bestehenden wertvollen Habitaten am Vorkommen bestimmter, 
für die Region typischer Tier- und Pflanzenarten, so genannter Ziel-/Leitarten, gemessen werden. 

Die floristische Bewertung auf dem Gebiet von Guttet-Feschel wurde im Vernetzungsprojekt wie folgt be-
wertet: 

 

Guttet-Feschel 
(Dorf Guttet) 

Süden von Guttet: Der Hang unterhalb der Ortschaft Guttet weist ein Mosaik aus 
TWW-Flächen und Halbtrockenrasen auf, mit vorwiegender Weidenutzung (Vor-
kommen von Gentiana cruciata). Brache mit grosser Population von Bunium bulbo-
castanum.  

Norden von Guttet: Rund um die Ortschaft dominieren Fettwiesen mit intensiver 
Nutzung, weiter ausserhalb befinden sich Halbtrockenrasen, welche beweidet wer-
den. Ein beträchtlicher Teil der Flächen wird noch traditionell bewässert. 

Guttet-Feschel 
(Dorf Feschel) 

Östlich der Ortschaft Feschel befinden sich mehrheitlich artenarme Fettwiesen, im 
Westen dagegen Halbtrockenrasen, welche wenig bewässert und hauptsächlich mit 
Schafen beweidet werden (Tendenz zur Überweidung). Generell ist die Flora ver-
armt, jedoch können noch einige Vorkommen von Hypochaeris maculata festge-
stellt werden 

Durch die vorgesehenen Massnahmen in der Nutzungsplanung wird das Vernetzungsprojekt nicht tangiert. 
Es finden kaum Neueinzonungen ins Bauland statt und die landwirtschaftlichen Flächen werden ausgewei-
tet. 

Weiter hat die Gemeinde Guttet-Feschel in den Jahren 2016 bis 2018 ein Berieselungsprojekt im Gebiet 
Guttet mit einem Perimeter von rund 50 ha ausarbeiten lassen, welches dann aber nicht umgesetzt wurde. 

 

5.1.5 Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen (A.5)* 

Aufgrund der Tatsache, dass das Koordinationsblatt A.5 vom Bundesrat nicht genehmigt wurde, fehlt für die 
genannten Zonen die rechtliche Grundlage. Aus diesem Grund wurden in Guttet-Feschel keine dieser Zo-
nen ausgeschieden. 
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5.1.6 Funktionen des Waldes und Waldbewirtschaftung (A.6) 

 

Der Wald als wichtige Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen erfüllt verschiedene wichtige 
Funktionen für die Gesellschaft. Er ist Teil unserer vielfältigen Kulturlandschaft und hat je nach Lage im 
urbanen oder ländlichen Raum eine andere Bedeutung. 

Es werden grundsätzlich folgende Funktionen des Waldes unterschieden: 

 

Schutz gegen Naturgefahren (Schutzwald)  

Zurzeit haben fast 87% der Walliser Wälder eine prioritäre Schutzfunktion. Ziel der Eingriffe ist es, diese 
Wälder in einem Zustand zu erhalten, welcher es erlaubt, deren Funktionen optimal und ohne Unterbrüche 
zu erfüllen. Der Wald bietet nachweisbar das beste «Kosten-Nutzen-Verhältnis» für den passiven Schutz 
gegen Lawinen, Steinschlag, Rutschungen und Bodenerosion. Die Schutzwaldpflege verlangt ausserdem 
präventive Massnahmen gegen Gefährdungen, welche das Gleichgewicht oder den Bestand des Waldes 
stören können (z.B. Waldbrand, Wildschäden, Klimawandel). Die Forstdienste fördern dabei die natürliche 
Verjüngung der Schutzwälder durch angepasste Bewirtschaftungsformen. 

 

Holzproduktion (z.B. von Bauholz, Brennholz)  

Auf Kantonsebene wird die Ressource Holz für den Bau- und Brennholzmarkt aufgrund der steigenden 
Nachfrage immer wichtiger. Der Holzverkauf stellt dabei einen Teil der Finanzierung der Eingriffe, welche 
zur Erhaltung der Schutzfunktion der Wälder erforderlich sind, sicher. Gemäss schweizerischem Landes-
forstinventar weist der Walliser Wald einen hohen Holzvorrat auf. Es wächst jährlich fünf Mal mehr als ge-
schlagen wird. Grosse Mengen Holz bleiben im Wald zurück und der Wald überaltert. Mit einer auf die 
Nachhaltigkeit ausgerichteten Waldwirtschaft können die Voraussetzungen für eine optimale Nutzung und 
Vermarktung des Holzes geschaffen werden. 

 

Natur- und Landschaft (Biodiversität) 

Der Wald ist Lebensraum für Wildtiere und Pflanzen; rund 35% aller Arten sind vom Wald unmittelbar ab-
hängig. Ausserdem leben im Wald rund die Hälfte der 3'550 national Prioritären Arten. Die Waldbewirtschaf-
tung muss somit naturnah erfolgen, um die Artenvielfalt zu fördern und die Vernetzung der Lebensräume 
zu verbessern. Waldflächen können als Waldreservate ausgeschieden werden, um die biologische Vielfalt 
zu fördern und die natürliche Entwicklung des Wald-Ökosystems zu begünstigen. Ausserdem ermöglichen 
Eingriffe zugunsten der Biodiversität im Wald die Aufwertung der prioritären Biotope, die Bewahrung       
wichtiger Lebensräume und den Fortbestand der wertvollen traditionellen Bewirtschaftungsformen (z.B. 
Waldweiden, Kastanienselven). 
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Freizeit, Erholung und Tourismus (Wohlfahrt)  

Sei es für Freizeitaktivitäten (z.B. Wege des Freizeitverkehrs, Seilpärke im Wald) oder als Naherholungs-
gebiet, die Wohlfahrtsfunktion des Waldes ist von zentraler Bedeutung und trägt zum Wohlbefinden der 
Bevölkerung bei. 

Die Bewirtschaftung der Wälder ist Sache deren Eigentümer. Damit die verschiedenen Waldfunktionen 
(Schutz, Produktion, Biodiversität, Wohlfahrt) sichergestellt werden können, sind die entsprechenden     
Massnahmen für die Pflege und den Schutz der Wälder unter Aufsicht der zuständigen Dienststelle durch-
zuführen. Ziel dieser Massnahmen ist es, den Fortbestand der verschiedenen Waldfunktionen zu ge-     
währleisten. Die unterschiedlichen Waldfunktionen und die Bedeutung des Waldes für die Raumentwicklung 
erfordern eine Koordination der verschiedenen Interessen. 

Beim Wald werden untergeordnete, planhygienische Massnahmen vorgesehen im Gebiet «Riset». Die wei-
teren Waldflächen wurden mit der Grundlage von Luftbildern (2021) verifiziert. Der homologierte Waldka-
taster im Gebiet «Bohaltu» ist abgeschlossen. In den Plänen der Nutzungsplanung wird der neue Waldka-
taster dargestellt (vgl. Anhang 3 Änderungstabelle). Ende April 2024 wird zudem der Waldkataster nochmals 
öffentlich aufgelegt. Nach Abschluss des Verfahrens werden die Unterlagen in die Gesamtrevision integriert.   

 

5.1.7 Waldausdehnung (A.7) 

 

Mit der Waldgesetzrevision vom 1. Juli 2013 hat der Bund verschiedene Instrumente geschaffen, um die 
unkontrollierte Waldausdehnung einzudämmen, das Kulturland besser zu schützen und Rechtssicherheit 
für die Bodeneigentümer zu schaffen. Dabei soll der Waldeinwuchs in erster Linie mit aktiven Bewirtschaf-
tungsmassnahmen eingedämmt werden. Dort wo der Kanton die Zunahme der Waldfläche verhindern will, 
kann er zusätzlich definitive Waldgrenzen festlegen (Art. 10 des Bundesgesetzes über den Wald). 

Im Sinne einer geordneten Landschaftsplanung und einer koordinierten Nutzung des Bodens ist es notwen-
dig, dass die Entwicklung und der Zustand des Waldes in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, der 
Raumplanung und dem Natur- und Landschaftsschutz als Ganzes analysiert und soweit notwendig gelenkt 
wird. 

Der homologierte Waldkataster wurde in den Zonennutzungsplan übertragen und bei der Gesamtrevision 
berücksichtigt. 
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5.1.8 Schutz, Pflege und Aufwertung der Landschaft (A.8) 

Das Mandat für die Erarbeitung der kommunalen Natur- und Landschaftswerte wurde von der Gemeinde 
an die FUAG vergeben und wird zeitgleich mit der Gesamtrevision beim Kanton vorgeprüft. Die erarbeiteten 
Inhalte, welche eine grundeigentümerverbindliche Regelung benötigen, wurden in den Zonennutzungsplan 
und in das Bau- und Zonenreglement integriert (siehe dazu Kap. 5.1.9).  

 

5.1.9 Naturschutz und Pflege der Natur (A.9) 

 

 

Der Naturschutz umfasst alle Massnahmen zum Schutz und zur Förderung der Ökosysteme als Lebens-
räume für die Tier- und Pflanzenwelt. Die seltenen oder bedrohten Arten und Lebensgemeinschaften sowie 
ihre Lebensräume erfordern einen besonderen Schutz. 

 

Inhalte im Zonennutzungsplan (ZNP) und im kommunalen Bau- und Zonenreglement (BZR) 

Siehe dazu auch Unterlagen der FUAG, diese sind detaillierter, hier wird nur auf die Umsetzung im ZNP 
und dem BZR eingegangen.  

  

Nationale Ebene 

Die Gemeinde umfasst einen Teil des BLN-Perimeters (Objekt Nr. 1714, Bergji ï Platten), Dieser wurde 
hinweisend in die Nutzungsplanung übertragen. Dieses betrifft im Natur- und Landschaftskonzept das Ob-
jektblatt LSZ-03 der FUAG. Die Schutzziele dieses Perimeters sind die folgenden: 

Á Die Felsensteppenlandschaft in ihrer weitgehenden Unberührtheit, Naturnähe sowie in ihrer Aus-
dehnung erhalten. 

Á Die Silhouette des Hügelzuges erhalten. 

Á Die Feschilju-Schlucht mit ihren Erosionsformen in ihrer Ursprünglichkeit erhalten. 
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Á Das Mosaik aus Felsplatten und -köpfen, Waldrelikten, wärmeliebenden Trockenrasen und Schutt-
fluren erhalten. 

Á Die Felsensteppe mit ihren natürlichen und naturnahen Lebensräumen in ihrer Qualität sowie öko-
logischen Funktion für zahlreiche charakteristische Pflanzen- und Tierarten, insbesondere für den 
Ortolan, erhalten. 

Á Die Auenrelikte entlang des Rottens mit ihren Lebensräumen sowie den charakteristischen Pflan-
zen- und Tierarten erhalten.  

Á Die Waldgesellschaften, insbesondere die sehr seltenen, erhalten. 

Á Den Feschilju und sein Ökosystem in einem natürlichen und naturnahen Zustand erhalten. 

Á Die standortangepasste landwirtschaftliche Nutzung erhalten. 

Á Die standorttypischen Strukturelemente der Landschaft wie Wiesen, Äcker, Obstbäume und Reb-
berge erhalten. 

Á Die historischen Verkehrswege in ihrer Substanz und ihrer Einbettung in die Landschaft erhalten. 

 

Nationale Ebene 

Die NSZ-07 bis NSZ-11 sind als TWWn im ZNP abgebildet (Naturschutzzone von nationaler Bedeutung).  

LSZ 03: Landschaftsschutzzone von nationaler Bedeutung; BLN. 

Regionale Ebene 

NSZ 01, 02, 03 und 06: Diese überlagern jeweils die TWW-Flächen und werden als neue regionale Natur-
schutzzonen ausgeschieden (siehe auch separate Objektblätter im BZR). 

Kommunale Ebene 

LSZ 01: Neue lokale Landschaftsschutzzone; nördliche Gemeindefläche (siehe separates Objektblatt). 

LSZ 02: Im ZNP und BZR abgebildet und geschützt (siehe separates Objektblatt). 

NSZ 04 und 05: Diese Gebiete sind gänzlich neu als Naturwerte inventarisiert (d.h. bspw. ohne TWW-Be-
zug).  Es handelt sich entweder um Waldfläche oder etwas abgelegene Gebiete vom Siedlungsgebiet. Diese 
werden neu als kommunale Naturschutzzone ausgewiesen (siehe separate Objektblätter)  

GLZ 01 bis GLZ 05: Diese Flächen werden im Baureglement folgendermassen geschützt: "Die geschützte 
Landwirtschaftszone umfasst landwirtschaftliche Flächen, die wegen ihrer agrarökologischen Eigenart 
und/oder ihrer besonderen Schönheit erhalten werden müssen." Zudem wird wiederum auf die Objektblätter 
verwiesen. In den Objektblättern wird auf eine Aufrechterhaltung der extensiven Bewirtschaftung hingewie-
sen. 

NEO: Keine grundeigentümerverbindliche Regelung, da Kontrollaufgabe noch nicht vollständig geklärt. 

PA: Keine grundeigentümerverbindliche Regelung, da diese in den Schutzzonen (bereits grundeigentümer-
verbindlich geregelt) enthalten sind und nicht mehr gesichert werden müssen.  

 

Änderungen im Vergleich zur heutigen planrechtlichen Grundlage: Die beiden kommunalen Naturschutzzo-
nen im Gemeindegebiet werden nicht mehr als solche in den neuen Zonennutzungsplan übernommen. 
Beide Gebiete umfassen Flächen, die neu als Freihaltezonen ausgeschieden werden, aber ohne 
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überlagernde Schutzzone. Da es sich bei der Freihaltezone um eine Grundnutzungszone handelt und sich 
die Schutzziele decken, ist dies nachvollziehbar.  

Die heute kantonal und national geschützten Naturschutzzonen sind im Rahmen der neuen Inventarerhe-
bung ebenfalls abgedeckt worden und weiterhin grundeigentümerverbindlich gesichert (südöstlicher Ge-
meindebereich). 

 

5.1.10 Naturpärke und UNESCO-Welterbe (A.10) 
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Ein Park von nationaler Bedeutung ist ein ergänzendes raumplanerisches Entwicklungsinstrument auf frei-
williger Basis mit dem vorrangigen Ziel, die nachhaltige Entwicklung einer Region zu fördern. Die Schaffung 
eines Parks erfordert grundsätzlich keine neuen Schutzbestimmungen und basiert auf einem partizipativen 
gemeindeübergreifenden Vorgehen. Ziel eines Parks ist es keineswegs, eine Region abzuschotten, sondern 
im Gegenteil die Bevölkerung in diesem Gebiet mittels der Förderung nachhaltiger sozioökonomischer      
Aktivitäten, welche mit dem Natur- und Landschaftsschutz vereinbar sind, zu halten. Die Wahrnehmung, 
welche mit der Verleihung des Park-Labels erzielt wird, ist ein Plus für die Regionen, welche darauf abzielt, 
sich als nachhaltige Tourismusdestination zu entwickeln und die optimale Inwertsetzung ihres natürlichen 
und kulturellen Reichtums sowie der regionalen landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und hand-      
werklichen Produkte zu fördern. 

Das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) unterscheidet folgende drei Pärkekategorien 
von nationaler Bedeutung:  

Der Nationalpark ist ein grosses Gebiet, welches der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt unberührte 
Lebensräume bietet und der natürlichen Entwicklung der Landschaft dient.  

Der regionale Naturpark ist ein grösseres, teilweise besiedeltes ländliches Gebiet, das sich im Speziellen 
durch hohe Natur- und Landschaftswerte auszeichnet. Die Gebäude und Infrastrukturen sind gut in die 
Landschaft integriert und die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung wird im Park gefördert. Ein regionaler 
Naturpark kann zudem unter bestimmten Bedingungen das UNESCO-Label «Biosphärenreservat» erlan-
gen.  
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Der Naturerlebnispark ist ein Gebiet, das in einer dicht besiedelten Region liegt (im Umkreis von 20 km 
des Kerns einer Agglomeration, in topographisch ähnlicher Höhenlage sowie mit dem öffentlichen Verkehr 
gut erreichbar ist). Dieser Park soll über naturnahe Gebiete verfügen, welche sich für die didaktische Ver-
mittlung von Naturerlebnissen anbieten und die Lebensqualität der städtischen Bevölkerung verbessern. 
Ein Naturerlebnispark umfasst eine Fläche von mindestens 6 km2 und ist in zwei Zonen mit folgenden Be-
sonderheiten gegliedert: Eine mindestens 4 km2 grosse Kernzone und eine Übergangszone, welche eine 
Pufferfunktion zwischen der Kernzone und der Umgebung hat. 

Guttet-Feschel ist Teil vom regionalen Naturpark Pfyn-Finges, welcher sich im Mittelwallis zwischen Gampel 
und Sierre und von 500 bis 4'100 m.ü.M. erstreckt. Der Park hat im August 2012 das «Parklabel» erhalten 
und befindet sich derzeit in der Betriebsphase. Der Parkvertrag wie auch das Label wurden im Jahr 2021 
erneuert. Er zeichnet sich insbesondere durch seine Lage an der Sprachgrenze des Kantons aus. Der regi-
onale Naturpark Pfyn-Finges verfolgt die folgenden spezifischen Ziele: 

Á Qualitätssteigerung der Produkte und Leistungen; 

Á Verbesserung der Koordination und Nutzen von Synergien; 

Á Bevölkerungswachstum (insbesondere in den Berggemeinden); 

Á Stärkung der Naturwerte; 

Á Stärkung der Kulturwerte; 

Á Stärkung der Vermarktung; 

Á Optimierung der Infrastruktur; 

Á Koordination der raumwirksamen Projekte innerhalb des Parkperimeters; 

Á Sensibilisierung in Bezug auf die Umwelt, die Werte des Parks und die nachhaltige Entwicklung; 

Á Reduktion der Naturgefahren bzw. Naturgefahrenprävention. 

 

5.1.11 Ökologische Netzwerke und Wildtierkorridore (A.11) 

 

Ein ökologisches Netzwerk besteht aus prioritären Lebensräumen für die Biodiversität, die durch Korridore 
oder biologische Netze miteinander verbunden sind. 

Ein Wildtierkorridor ist ein zentrales Element der ökologischen Vernetzung. Es handelt sich um eine         
funktionelle Verbindung zwischen verschiedenen Lebensräumen einer Art. Ein Wildtierkorridor fördert die 
Fortbewegung und die Verbreitung der Tierarten und besteht aus natürlichen miteinander verbundenen 
Strukturen (z.B. kleineren Wäldern, Waldrändern, extensiv genutzten Wiesen). 
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Abb. 19 Ausschnitt swisstopo mit Vernetzungssystem Wildtiere 

 
Vernetzungssystem Wildtiere (Bundesamt für Umwelt BAFU) 

In einem ersten Schritt wurden aus bestehenden Daten die bekannten Wildtierkorridore kantonsweise          
erfasst sowie potentielle Korridore mittels GIS ermittelt und in Wildtierkorridore von überregionalem, regio-
nalem und lokalen Interesse eingeteilt. Anschliessend wurde für die ganze Schweiz das überregionale und 
regionale Vernetzungssystem in den Grundzügen visualisiert. Die Korridore wurden dann entsprechend der 
Bedeutung der Achse, auf der sie liegen, als Wildtierkorridore von überregionalem resp. regionalem              
Interesse klassifiziert. Die Daten für die Verbindungsachsen und Wildtierkorridore wurden von der       
Schweizerischen Vogelwarte Sempach im GIS erfasst und bearbeitet. Die überregionalen Korridore und die 
Verbindungsachsen wurden 2012 aufgrund der Angaben der kantonalen Jagdverwaltungen durch das 
BAFU aktualisiert. 

 
Legende  

 

Das Vernetzungssystem der Wildtiere wurden bei der Gesamtrevision der Nutzungsplanung berücksichtigt. 

Die übergeordnete Sicherung von Vernetzungselementen und grossen zusammenhängenden Grünräumen 
wird auch mit dem sich in Arbeit befindenden interkommunalen Richtplan (ikRP) angestrebt. Dieser Richt-
plan erlaubt eine gemeindeübergreifende Sichtweise und Sicherung. 

 

5.1.12 Dritte Rhonekorrektion (A.12) 

Mit dem Koordinationsblatt Dritte Rhonekorrektion (A.12) hat die Gemeinde Guttet-Feschel keine Berüh-
rungspunkte. 
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5.1.13 Wasserbau, Renaturierung und Unterhalt von Fliessgewässern (A.13) 

 

Die Bewirtschaftung der Fliessgewässer und der stehenden Gewässer (Seen) muss der Multifunktionalität 
der verschiedenen Lebensräume (z.B. Wald, Landwirtschaft, Siedlung) Rechnung tragen. Die Bewirtschaf-
tung stellt somit den Schutz vor Hochwasser für die Bevölkerung und Güter sicher. Die erforderlichen           
Arbeiten erfüllen dabei ökologische Funktionen (Wildtiere, Flora, Netzwerke) und Erholungsfunktionen (Tou-
rismus und Erholung). 

Die Gemeinden sind namentlich verpflichtet den Gewässerraum auf ihrem Gemeindegebiet festzulegen. 
Der Gewässerraum ist eine nicht überbaubare Fläche und muss extensiv bewirtschaftet werden. Innerhalb 
der Siedlungen, genauer gesagt in den dicht überbauten Gebieten, kann die Breite des Gewässerraums 
jedoch reduziert werden, um die bauliche Nutzung der noch nicht überbauten Flächen und eine Verdichtung 
zu ermöglichen, sofern diese die Interessen der Nutzung des Gewässerraums überwiegen. Ferner ist es 
verboten (von Ausnahmen abgesehen) Fliessgewässer zu überdecken oder zu verrohren.  

Die Hochwasserschutzprojekte, für welche die Gemeinden zuständig sind, werden parallel zur kantonalen 
Renaturierungsplanung der Gewässer durchgeführt. 

 

Das Verfahren zur Festlegung des Gewässerraumes wurde nach der Auflage am 24. August 2022 homolo-
giert. Der Gewässerraum wird in der Gesamtrevision des Zonennutzungsplanes übernommen und hinwei-
send auf den Zonennutzungsplan übertragen. Ebenso wurde der entsprechende Artikel mit den Bestimmun-
gen im Bau- und Zonenreglement verankert. 

 

5.1.14 Suonen (A.14) 
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Neben der zentralen Bedeutung, welche die Suonen (Wässerwasserleitungen) für die traditionelle und      
moderne Landwirtschaft und die Natur und Landschaft haben, bilden diese ein zentrales Element des         
soziokulturellen Erbes des Wallis. Im Übrigen haben die Suonen seit Anfang der Achtzigerjahre für den 
Tourismus zunehmend an Bedeutung gewonnen und führen oft entlang von Freizeitverkehrswegen (z.B. 
Wanderwegen). Im Rahmen einer zeitgemässen Wasserbewirtschaftung verfügen die Suonen über ein be-
sonderes Potenzial, unter anderem in der Waldbrandbekämpfung sowie bei der Regulierung und Ableitung 
des Oberflächenwassers von den Talflanken. Schliesslich können die Suonen im Rahmen des aktuellen 
Klimawandels, aufgrund ihrer genossenschaftlichen Bewirtschaftung und Verwaltung einer begrenzten     
natürlichen Ressource, künftig als Referenzbeispiel für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung dienen. In 
diesem Zusammenhang hat der Verein Walliser Suonen am 23. Februar 2016 beim Bundesamt für Kultur 
ein Kandidaturdossier zur Aufnahme der Suonen ins UNESCO Welterbe hinterlegt.  

Aufgrund ihrer Bedeutung, müssen die Suonen erhalten und falls erforderlich wiederhergestellt werden. Im 
Rahmen der Erarbeitung der Grundlagen zum kantonalen Richtplans wurde 1993 ein Inventar der Suonen 
im Wallis erarbeitet. Dieses wurde 1998, 2002 und 2018 aktualisiert. Die Suonen wurden inventarisiert und 
gemäss ihrer Bedeutung (kantonal, regional, lokal) eingestuft. Diese Klassierung berücksichtigt einerseits 
ihre Funktion, Länge, den Bauwerkstyp, die Art der Wasserführung, die historische Bedeutung und               
anderseits ihr Interesse insbesondere für die Landwirtschaft, für die Natur und Landschaft sowie für den 
Tourismus.  

Das kantonale Inventar der Suonen zeigt, dass die Anzahl der betriebenen Suonen im 20. Jahrhundert stark 
abgenommen hat (207 zu Beginn, 120 am Ende des 20. Jahrhunderts). 

Auf dem Gemeindegebiet von Guttet-Feschel sind die zwei Suonen «Oberes Wasser» (Nr. 297, Regional 
mit grosser Bedeutung) und «Dorfwasser» (Nr. 299, Regional mit mittlerer Bedeutung) inventarisiert. Die 
beiden Suonen sind im Zonennutzungsplan gemäss der Datenbasis des Kantons hinweisend dargestellt. 
Zudem wird noch das «unter Wasser» (Abzweiger vom Dorfwasser) dargestellt, welches noch heute für die 
Bewässerung genutzt wird und dessen Sanierung mit Mitteln der Strukturverbesserungen unterstützt wur-
den. Das «mittlere Wasser» umfasst eine Länge von 4.1 km, wird aber nicht im Zonennutzungsplan darge-
stellt.  
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Abb. 20 Die beiden inventarisierten Suonen auf dem Gemein-
degebiet von Guttet-Feschel wurden hinweisend auf den Zo-
nennutzungsplänen übertragen. 

 

 

5.1.15 Ufer des Genfersees (A.15) 

Die Gemeinde Guttet-Feschel liegt nicht am Ufer des Genfersees. Mit dem Koordinationsblatt Ufer des 
Genfersees (A.15) hat die Gemeinde somit keine Berührungspunkte. 

 

5.1.16 Naturgefahren (A.16) 
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Sichtbare Naturgefahren 

Aufgrund seiner geografischen und geomorphologischen Lage ist der Kanton Wallis in besonderem Masse 
von Naturgefahren betroffen. Durch die charakteristische topografische Form der Bergtäler sind diese allen 
gravitativen Naturgefahrenarten ausgesetzt. Weiter besteht insbesondere in der Rhoneebene ein erhöhtes 
Schadenspotenzial durch Hochwasser. Um einen zweckmässigen Schutz zu gewährleisten und eine ange-
messene Planungsstrategie zu entwickeln, erfasst der Kanton Wallis die verschiedenen Arten von Natur-
gefahren wie folgt:  

Á Hydrologische Gefahren: Hochwasser, Überschwemmungen, Murgänge, Ufererosionen und An-
schwemmungen, Regenabfluss; 

Á geologische Gefahren: Massenbewegungen (Rutschungen, Sackungen, Bodenabsenkungen, 
Bergstürze, Hangmuren, Steinschläge) und Erdbeben; 
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Á nivo-glaziale Gefahren: Lawinen und Gletscherabbrüche. 

Die Gemeinden erstellen mit finanzieller und fachlicher Unterstützung des Bundes Gefahrenkarten. Als    
Gefahrenkarten gelten technische Dokumente, die gemäss Artikel 14 Absatz 2 der kantonalen Verordnung 
über den Wasserbau (kWBV) als Grundlage für die Ausscheidung der Gefahrenzonen dienen. Diese          
Gefahrenzonen, die vom Staatsrat genehmigt wurden, werden in Übereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 3 
kRPG mit hinweisendem Charakter in die Zonennutzungspläne (ZNP) übertragen. Die dazugehörigen Vor-
schriften sind dem Bau- und Zonenreglement (BZR) anzufügen. Die Vorschriften legen die Beschränkungen 
der Eigentumsrechte und die baulichen Anforderungen fest, die je nach Zonentyp und Gefahrenstufen an-
zuwenden sind. 

 

Um das Risiko, welches von Naturgefahren ausgeht zu reduzieren, werden Schutzmassnahmen ausgear-
beitet. Diese umfassen die folgenden drei Kategorien: 

Á passive Massnahmen (Raumplanung) 

Á Aktive Massnahmen (Bauliche, Waldbauliche und Unterhaltsmassnahmen) 

Á Organisatorische Massnahmen (Beobachtungs- und Alarmnetz, Evakuationspläne, usw.) 

 

Erdbeben 

Obwohl das Auftreten von Naturgefahren unmittelbar mit dem Klimawandel in den Berggebieten in Verbin-

dung steht, darf nicht vergessen werden, dass das Wallis schweizweit einer der Kantone ist, welcher im 

besonderen Masse der Erdbebengefährdung ausgesetzt ist. Die Besonderheit von Erdbeben bringt es mit 

sich, dass für diese Art von Gefahr nur eine grossflächige Kartierung durchgeführt werden kann. Damit wird 

sowohl das Verfahren der öffentlichen Auflage durch die Gemeinden als auch dasjenige zur Genehmigung 

durch den Staatsrat hinfällig. Zum Schutz vor Erdbeben ist in der kantonalen Baugesetzgebung für alle 

Bauvorhaben die Anwendung der SIA-Normen 260 und Folgende vorgeschrieben. 

Die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften erfolgt im Baubewilligungsverfahren. 

 

Auf der Nutzungsplanung wurden die Lawinengefahrenkarten, die geologischen Gefahren und die hydroge-
ologischen Gefahren übertragen.  
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Abb. 21 Dargestellte Gefahrenzonen 

 

 
 

5.2 Tourismus und Freizeit (Koordinationsblätter B) 

B. Tourismus und Freizeit 

Themen des kantonalen Richtplans Von der Planungs-
massnahme be-
troffen? 

B.1 Integrierter Tourismus 

Hat die Gemeinde ihre Leitlinien der lokalen Tourismuspolitik definiert? 

Verfügt die Gemeinde über einen interkommunalen Richtplan, der den 
Themenbereich Tourismus behandelt? 

 

X ja 

ᵟ ja 

 

 δnein 

X nein 

B.2 Touristische Beherbergung 

Betrifft die Planungsmassnahme die Schaffung einer Zone für touristi-
sche Aktivitäten? 

Handelt es sich um eine Zone mit Sondernutzungsplanpflicht? 

 

 δja 

 δja 

 

X nein 

X nein 

B.3 Camping 

Betrifft die Planungsmassnahme die Schaffung oder Änderung einer 
Campingzone? 

 

 δja 

 

X nein 

B.4 Skigebiete 

Betrifft die Planungsmassnahme ein Skigebiet? 

Handelt es sich um eine Erweiterung oder eine Verbindung? 

 

 δja 

 δja 

 

X nein 

X nein 

B.5 Golfplätze   


























































































































































































































